
Umsatzsteuer
beim 

Handel Neuwagen

Käufer in Österreich

A

Käufer in EU
Ausland

EU

Käufer in Drittland
egal ob Unternehmer

oder Privater

Dritt-
Land

Privatperson.

Kein VST Abzug.
Rechnung mit Nova + USt

Unternehmer mit UID-Nr.

Erwerbsteuerpflicht beim
erwerbenden Unternehmer

Aufnahme in die ZM
des Verkäufers

Abholfall

Unternehmer
der das KFZ

f. das Unternehmen 
erwirbt 

Nova + USt

Privatperson, oder 
Unternehmen 
ohne UID-Nr.

Für Verkäufer trotzdem
steuerfreie IG-

Lieferung
aber nicht in den ZM

aufnehmen!
(Art. 21 Abs. 4 Z1)

Versendung
bzw.

Lieferung

Immer IG-Lieferung
steuerfrei!

Beim Käufer Fahrzeug-
Einzelbesteuerung
d.h. der Abnehmer

muss die Erwerbsteuer
selbst berechnen,

und dem FA erklären

Steuerfreie
Ausfuhrlieferung wenn:

•Rechnungsempfänger 
aus Drittland (Nachweis –

Wohnsitz – Reisepasskopie)
bei Firma: Firmenbuchauszug

•und Ausfuhrnachweis
innerhalb von 6 Monaten

vorzuweisen

Steuerfreie
Ausfuhrlieferung wenn:

Ausfuhrnachweis
innerhalb von 6 Monaten

Käufer kann sich 
bei VST-abzugs-
berechtigtem KFZ

die VST holen.
(LKW, Kastenwagen,

usw. lt. Liste)

Rechtslage Sept. 2006

Da die Besteuerung von neuen Fahrzeugen ohne Ausnahme immer im 
Bestimmungsland erfolgt, wird das Fahrzeug, um eine Doppelbesteuerung zu 
vermeiden, im Ursprungsland entlastet. Innergemeinschaftliche 
Fahrzeuglieferungen sind deshalb
stets steuerfrei und zwar unabhängig vom Status der Person des Liefernden, 
oder des Erwerbes.

Wie werden neue Fahrzeuge im neuen Umsatzsteuerrecht von gebrauchten Fahrzeugen 
abgegrenzt?
•Als neue Fahrzeuge gelten (Art. 1 Abs. 8 BMR) vor allem motorbetriebene Landfahrzeuge mit einem 
Hubraum von mehr als 48 cm3 und einer Leistung von mehr als 7,2 kW, wenn die erste Inbetriebnahme 
im Zeitpunkt des Erwerbes nicht mehr als 6 Monate zurückliegt.
•Dasselbe gilt, wenn das Landfahrzeug nicht mehr als 6.000 km zurückgelegt hat.

Einer der beiden Sachverhalte genügt, damit das Fahrzeug als neu eingestuft wird!!!!!!!
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